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§ 21 NO EIWG 2005 Einstweilige
Sicherheitsmal3inahmen

NO EIWG 2005 - NO Elektrizitatswesengesetz 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Um die durch eine diesem Gesetz unterliegende Erzeugungsanlage verursachteGefahr fir das Leben oder die
Gesundheit von Menschen oder fir das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn abzuwehren oder um
die durch eine nicht genehmigte oder nicht genehmigungspflichtige Erzeugungsanlage oder eine nicht genehmigte
wesentliche Anderung verursachte unzumutbare Beldstigung der Nachbarn abzustellen, hat die Behérde entsprechend
dem Ausmal der Gefdahrdung oder Belastigung die ganzliche oder teilweise Stilllegung der Erzeugungsanlage, die
Stilllegung von Maschinen oder sonstige die Anlage betreffende SicherheitsmaBnahmen oder Vorkehrungen zu
verfigen. Hat die Behodrde Grund zur Annahme, dass zur GefahrenabwehrSofortmalRnahmen an Ort und Stelle
erforderlich sind, so darf sie nach Verstandigung des Betreibers der Erzeugungsanlage, des Betriebsleiters oder des
Eigentimers der Anlage oder, wenn eine Verstandigung dieser Person nicht moglich ist, einer Person, die tatsachlich
die Betriebsfihrung wahrnimmt, solche Malinahmen auch ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung einer
Entscheidung an Ort und Stelle treffen; hiertber ist jedoch binnen zwei Wochen eine schriftliche Entscheidung zu
erlassen, widrigenfalls die getroffene MaBnahme als aufgehoben gilt.

(2) Entscheidungen gemalR Abs. 1 sindsofortvollstreckbar. Sie treten mit Ablauf eines Jahres - vom Tage ihrer
Rechtskraft an gerechnet - aulRer Kraft, soferne keine klrzere Frist festgesetzt wurde. Durch einen Wechsel in der
Person des Betreibers der von MaRnahmen gemaf Abs. 1 betroffenen Anlagen, Anlagenteile oder Gegenstande wird
die Wirksamkeit dieser Entscheidungen nicht berthrt.

(3) Liegen die Voraussetzungen fur die Erlassung einer Entscheidung gemaf3 Abs. 1 nicht mehr vor und ist zu erwarten,
dass in Hinkunft jene Vorschriften, deren Nichteinhaltung fir die MaBnahmen nach Abs. 1 bestimmend war, von der
Person eingehalten werden, die die Erzeugungsanlage betreiben will, so hat die Behdrde auf Antrag dieser Person die
gemal Abs. 1 getroffenen MaBnahmen ehestens zu widerrufen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 21 NÖ ElWG 2005 Einstweilige Sicherheitsmaßnahmen
	NÖ ElWG 2005 - NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005


